
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 2004/6/24 2001/15/0184
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.06.2004

Index

32/01 Finanzverfahren allgemeines Abgabenrecht

Norm

BAO §260 Abs2;

BAO §282;

BAO §283;

BAO §284;

BAO §285;

BAO §286;

BAO §287;

Rechtssatz

Die mündliche Verhandlung über eine Berufung ist nur im Verfahren vor den Berufungssenaten (§ 282 ; BAO)

vorgesehen, nicht hingegen, wenn die Abgabenbehörde monokratisch über eine Berufung zu entscheiden hat (Hinweis

E 22. Mai 1997, 96/16/0186, 95/16/0281).
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